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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universi-

tät Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer 

Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) – Allgemeiner Teil – 

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, sowie § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der 
Fassung vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. März 2018 (GBl. S. 85), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 
25.07.2019 die nachstehenden Änderungen am Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungs-
ordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium mit akade-
mischer Abschlussprüfung Bachelor of Education (B. Ed.) (Amtl.Bek.UT 14/2015, S. 470), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 03.05.2018 (Amtl.Bek.UT 7/2018, S. 297), beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 02.10.2019 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
1.  § 22 Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„4Das Zeugnis wird von der bzw. dem Vorsitzenden des Allgemeinen Prüfungsausschusses 
unterzeichnet.“ 
 

2.  § 23 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(2) Die Bachelor-Urkunde wird von der bzw. dem Vorsitzenden des Allgemeinen Prüfungs-
ausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen.“ 
 

Artikel 2 

 
1Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt mit sofortiger Wirkung; vor dem Inkrafttreten dieser 
Satzung ausgefertigte Zeugnisse und Urkunden behalten ihre Gültigkeit. 
 
 
 
Tübingen, den 02.10.2019 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 

 




